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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1973

Norm

ABGB §1327 d

ZPO §273

Rechtssatz

Es entspricht nicht der Lebenserfahrung, daß die Eltern sich den durch Erreichung der Selbsterhaltungsfähigkeit eines

Kindes freigewordenen Einkommensteil zur Gänze selbst zuwenden und dem anderen noch unterhaltsberechtigten

Kind davon nichts zukommen lassen, es ist vielmehr zu erwarten, daß ein solcher freigewordener Einkommensteil den

übrigen Familienmitgliedern annähernd gleichmäßig zugewendet wird.
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